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Nach der Einführung unterschiedlicher Visa-Kategorien für Business-Reisende durch die indischen Behörden 
sind alle Inhaber gültiger Businessvisa für Indien (Visa-Typ B) aufgerufen, ihre Visa vor Antritt der nächsten 
Indien-Reise auf die korrekte Visakategorie zu überprüfen.

Visa des Typ B sind nur noch gültig für geschäftliche Besprechungen, Meetings sowie Einkaufs- und Investi-
tionsbezogene Reisen.

Reisen zu anderen Zwecken erfordern nach Auskunft der indischen Konsularbehörden eine erneute 
Visabeantragung für die entsprechende Kategorie:

Business-Visa (B)

Employment-Visa (E)

Conference-Visa (C)

Einreise -Visa (X)

werden nur noch für geschäftliche Besprechungen, Meetings und Einkaufsreisen 
erteilt; der Reisezweck muß entsprechend im Einladungsschreiben des indischen 
Geschäftspartners und auch im Bestätigungsschreiben des entsendenden Unter-
nehmens vermerkt sein.

a) werden erteilt für Techniker, Ingenieure, Monteure welche eine praktische Tätigkeit 
vor Ort aufnehmen. Hier ist neben den o. g. Begleitschreiben der Anstellungsvertrag 
des Antragstellers mit dem deutschen Unternehmen und der Handelsregisterauszug 
des zu besuchenden indischen Unternehmens in Kopie beizufügen.

b) Ausserdem wird ein E-Visum erteilt zur dauerhaften Arbeitsaufnahme bei einem 
in Indien registrierten Unternehmen. Hier müssen der Handelsregisterauszug des 
indischen Partnerunternehmens, der Arbeitsvertrag mit dem indischen Unternehmen 
und berufliche Qualifikationsnachweise in Kopie beigefügt werden.

werden erteilt für Messebesuche, Vorträge, Konferenzteilnahmen u.ä. (bitte Einla-
dung / Teilnahmenachweis beifügen).

werden erteilt für Reisen zu technischen Gesprächen, Einweisungen, für Begleit-
personen, und andere, nicht den übrigen Visakategorien entsprechenden Zwecken. 
Bitte entsprechende Begleitschreiben (s.o.) beifügen.

Inhabern von gültigen Business-Visa Typ B, welche nach der neuen Vorschrift nunmehr unter eine der anderen 
Visakategorien fallen und planen, demnächst nach Indien zu reisen wird dringend empfohlen, entsprechend 
den neuen Visabestimmungen vor Reiseantritt ein neues Visum mit entsprechendem Visa-Typ zu beantragen! 
Andernfalls droht eine Zurückweisung bei Einreise durch die indischen Behörden! Reisende, welche bei Visa-
kontrollen in Indien selbst nicht das dem Reisezweck entsprechende Visum vorweisen können, müssen mit 
ihrer sofortigen Ausweisung rechnen!
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Prüfung der korrekten Visa-Kategorie bei bereits erteilten Businessvisa dringend erforderlich!
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Je nach Zweck und Inhalt der Geschäftsreise nach Indien werden von den indischen Konsulaten anstatt der 
bisher üblichen Business-Visa aktuell neue Visa-Kategorien ausgestellt:

Business-Visa (B)

Employment-Visa (E)

Conference-Visa (C)

Einreise -Visa (X)

werden nur noch für geschäftliche Besprechungen, Meetings und Einkaufsreisen 
erteilt; der Reisezweck muß entsprechend im Einladungsschreiben des indischen 
Geschäftspartners und auch im Bestätigungsschreiben des entsendenden Unter-
nehmens vermerkt sein.

a) werden erteilt für Techniker, Ingenieure, Monteure welche eine praktische Tätigkeit 
vor Ort aufnehmen. Hier ist neben den o. g. Begleitschreiben der Anstellungsvertrag 
des Antragstellers mit dem deutschen Unternehmen und der Handelsregisterauszug 
des zu besuchenden indischen Unternehmens in Kopie beizufügen.

b) Ausserdem wird ein E-Visum erteilt zur dauerhaften Arbeitsaufnahme bei einem 
in Indien registrierten Unternehmen. Hier müssen der Handelsregisterauszug des 
indischen Partnerunternehmens, der Arbeitsvertrag mit dem indischen Unternehmen 
und berufliche Qualifikationsnachweise in Kopie beigefügt werden.

werden erteilt für Messebesuche, Vorträge, Konferenzteilnahmen u.ä. (bitte Einla-
dung / Teilnahmenachweis beifügen).

werden erteilt für Reisen zu technischen Gesprächen, Einweisungen, für Begleit-
personen, und andere, nicht den übrigen Visakategorien entsprechenden Zwecken. 
Bitte entsprechende Begleitschreiben (s.o.) beifügen.

Die indischen Konsulate behalten sich grundsätzlich vor, nach Prüfung der Unterlagen den Visaantrag nach 
ihrem Ermessen einer Kategorie zuzuordnen und entsprechend zusätzliche Unterlagen anzufordern.

Businessvisa werden, abhängig vom Inhalt der Begleitschreiben, für einen Zeitraum von 6 - 12 Monaten erteilt 
(Visagebühr EUR 145,-); alle anderen Visaarten für 3 - 6 Monate (Visagebühr EUR 95,-). Über die Gültigkeits-
dauer der jeweiligen Visa entscheidet das Konsulat nach Einzelfallprüfung.

Vor dem Hintergrund der veränderten Bestimmungen beträgt die Antragsdauer zur Zeit je nach Kon-
sulat bis zu 3 - 10 Arbeitstage.

Es gilt weiterhin eine strikte Konsularbezirksbindung:
Für Antragsteller aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen senden Sie die Unterlagen bitte an unser Berliner Servicebüro, für Antragsteller aus allen übrigen Bundes-
ländern bitte an unsere Niederlassung in Hamburg.
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